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6.56.56.56.5 Die Sortimentsliste für Die Sortimentsliste für Die Sortimentsliste für Die Sortimentsliste für CoesfeldCoesfeldCoesfeldCoesfeld    

Zur Feinsteuerung von Einzelhandelsvorhaben ist die Definition der in Coesfeld als zentren-

relevant zu bewertenden Sortimente in Form einer Sortimentsliste erforderlich. Erst mit 

Vorliegen einer solchen Sortimentsliste kann die Bauleitplanung oder kann im Baugeneh-

migungsverfahren im Zusammenspiel mit den Ansiedlungsleitsätzen des Einzelhandels- und 

Zentrenkonzeptes festgestellt werden, ob ein geplantes Vorhaben oder ob eine Standort-

planung den Zielen und Empfehlungen dieses Konzeptes entspricht.  

Rechtliche AnforderungenRechtliche AnforderungenRechtliche AnforderungenRechtliche Anforderungen    

Die Steuerungsempfehlungen des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes, die als Grundlage 

der Bauleitplanung dienen, müssen hinreichend bestimmt bzw. bestimmbar und daher ab-

schließend sein. Sortimentslisten, welche die Begriffe „insbesondere“, „zum Beispiel“ bzw. 

„beispielsweise“ enthalten, sind auch im Sinne der gängigen Rechtsprechung nicht hinrei-

chend präzise und können zur bauleitplanerischen Steuerung nicht verwendet werden.  

Auch ein bloßer Rückgriff auf landesweite Sortimentslisten wäre nicht ausreichend. Viel-

mehr hat die planende Gemeinde sortimentsspezifisch und abschließend darzulegen, 

welche aktuellen örtlichen Gründe jeweils für oder gegen die Festlegung von Sortimenten 

in der Sortimentsliste sprechen.49 

Als rechtliche Vorgaben sind der Einzelhandelserlass NRW 2008 und das Landesentwick-

lungsprogramm (LEPro NRW) heranzuziehen. Das LEPro enthält zu § 24a Abs. 2 eine 

Anlage mit „zentrenrelevanten Leitsortimenten“, die in der Bauleitplanung bzw. sonstigen 

kommunalen Planungen berücksichtigt werden sollten. Der Einzelhandelserlass führt hierzu 

aus,  

� dass ein reiner Verweis auf die Anlage der Leitsortimente im LEPro nicht ausreicht, 

sondern dass eine aus der Örtlichkeit begründete individuelle Betrachtung erforder-

lich ist, 

� dass nahversorgungsrelevante Sortimente in der Regel zugleich als zentrenrelevant 

zu bewerten sind, 

� und dass die Leitsortimente des LEPro mit der Erstellung einer ortsspezifischen Liste 

hinsichtlich detaillierter Warengruppen- bzw. Sortimentsbezeichnungen näher kon-

kretisiert werden können.50 

                                                

49  Zu dieser Anforderung liegt eine gefestigte landesgerichtliche Rechtsprechung vor, so z. B. OVG Münster, 
Urteil 7A D 92/99.NE vom 03.06.2002, gleichlautend auch VGH Baden-Württemberg, Urteil 8 S 1848/04 
vom 02.05.2005. 

50  Vgl. Einzelhandelserlass NRW 2008: Ziffer 2.5. 
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Methodische HerleitungMethodische HerleitungMethodische HerleitungMethodische Herleitung    

Bei der Herleitung der Sortimentsliste ist zum einen die Einzelhandels-Bestandsstruktur von 

Bedeutung, insbesondere hinsichtlich der Verkaufsflächenanteile der Sortimente und der 

Sortimentsschwerpunkte nach städtebaulichen Lagen. Zudem ist es erforderlich, die künfti-

gen Entwicklungsoptionen von Branchen und Standorten im Zusammenhang mit der 

Zielperspektive des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes zu beachten, um die Sortimente 

bezüglich ihrer Zentrenrelevanz festzulegen. Es können hierbei auch solche Sortimente als 

zentrenrelevant begründet werden, die noch nicht oder nur in geringem Maße in einem 

zentralen Versorgungsbereich vorhanden sind, die aber aufgrund ihrer strategischen Be-

deutung künftig dort verstärkt angesiedelt werden sollen.51 Bei der Bewertung der 

künftigen Zielperspektive ist allerdings zu beachten, dass die anzustrebende Entwicklung 

realistisch zu erreichen sein sollte.  

Bei der Herleitung der Sortimentsliste ist außerdem zu beachten, dass Sortimente nicht nur 

für sich alleine genommen bewertet werden sollten, sondern dass sich ihre Zentrenrelevanz 

oder Nahversorgungsrelevanz teilweise zusätzlich aus der Koppelung mit anderen Sorti-

menten begründet.  

Über die Benennung zentren- und nicht zentrenrelevanter Sortimente hinaus hat sich im 

Rahmen der Planungspraxis die Konkretisierung nahversorgungsrelevanter Sortimente be-

währt. Wenngleich diese aufgrund ihrer Charakteristik nahezu immer auch zentrenrelevant 

sind, kommt diesen Sortimentsgruppen eine besondere Aufgabe im Rahmen der kommu-

nalen Daseinsvorsorge im Hinblick auf die Gewährleistung einer möglichst wohnungsnahen 

Grundversorgung mit Waren des täglichen Bedarfs zu. Zur Gewährleistung dieses Versor-

gungsziels werden in folgendem Kapitel konkrete Entwicklungsleitsätze für 

Einzelhandelsansiedlungen oder -erweiterungen mit nahversorgungsrelevanten Sortimen-

ten formuliert.  

                                                

51  Vgl. hierzu den Beschluss 4 BN 33.04 des BVerwG vom 10.11.2004 sowie z. B. die Rechtsprechung des VGH 
Baden-Württemberg, Urteil 3 S 1259/05 vom 30.01.2006. 
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Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 22222222::::    Beurteilungskriterien für die Zentrenrelevanz von SortimentenBeurteilungskriterien für die Zentrenrelevanz von SortimentenBeurteilungskriterien für die Zentrenrelevanz von SortimentenBeurteilungskriterien für die Zentrenrelevanz von Sortimenten    

ZentrenrelevantZentrenrelevantZentrenrelevantZentrenrelevant sind in der Regel Sortimente, 

� die einen zentralen Versorgungsbereich städtebaulich-funktional im Bestand strukturell 

prägen, 

� die eine hohe Kundenfrequenz in einem zentralen Versorgungsbereich bewirken, 

� die einen geringen Flächenanspruch haben und sich in einen Zentrumsbereich räumlich in-

tegrieren lassen, 

� die für einen attraktiven Branchenmix und damit die Attraktivität eines Zentrums notwen-

dig sind, 

� die vom Kunden überwiegend auch ohne Pkw transportiert werden können, 

� die in einem Zentrum kaum oder noch gar nicht angesiedelt sind, dort aber aufgrund der 

städtebaulichen Zielperspektive künftig stärker ausgebaut werden sollten. 

NahversorgungsrelevantNahversorgungsrelevantNahversorgungsrelevantNahversorgungsrelevant sind in der Regel Sortimente, 

� die Merkmalen der Zentrenrelevanz entsprechen, 

� die zugleich zu einem deutlichen Anteil ihres Bestandes auch außerhalb zentraler Lagen 

angesiedelt sind und dort zu einer flächendeckenden wohnortnahen Grundversorgung für 

die Wohnbevölkerung beitragen. 

Nicht zentrenrelevantNicht zentrenrelevantNicht zentrenrelevantNicht zentrenrelevant sind in der Regel Sortimente, 

� die zentrale Lagen nicht prägen, 

� die aufgrund ihrer Größe oder Beschaffenheit auch in städtebaulich nicht integrierten La-

gen angeboten werden bzw. sich nicht für die Ansiedlung in zentralen Lagen eignen. 

Quelle: eigene Darstellung 

Die Einstufung ausgewählter Sortimente wie z. B. Leuchten/ Lampen und Bettwaren wurde 

intensiv zwischen Vertretern der Stadt Coesfeld, der IHK Nordwestfalen, der Bezirksregie-

rung Münster sowie dem Gutachterbüro diskutiert. Nach Abwägung der vorhandenen 

Bestandsstruktur sowie der Zielsetzung hinsichtlich neuer Ansiedlungsmöglichkeiten der 

genannten Sortimente sowie aktuell gängiger marktseitiger Betriebskonzepte ist die Wa-

rengruppe Bettwaren in nicht zentrenrelevante und zentrenrelevante Einzelsortimente 

differenziert, bei der Warengruppe Leuchten/ Lampen jedoch die gutachterliche Einschät-

zung nicht zentrenrelevant beibehalten worden. 

Im Ergebnis der rechtlichen Anforderungen und der methodischen Herleitung sowie der 

Überprüfung der bereits bestehenden Coesfelder Sortimentsliste ergibt sich die folgende 

Liste zentren- bzw. nahversorgungsrelevanter Sortimente in Coesfeld als sog. „Coesfelder 

Liste“.   
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Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 23232323::::    Sortimentsliste für die StaSortimentsliste für die StaSortimentsliste für die StaSortimentsliste für die Stadt dt dt dt Coesfeld („Coesfelder Liste“Coesfeld („Coesfelder Liste“Coesfeld („Coesfelder Liste“Coesfeld („Coesfelder Liste“))))    

Kurzbezeichnung Kurzbezeichnung Kurzbezeichnung Kurzbezeichnung     

SortSortSortSortiiiimentmentmentment    

Nr. nach Nr. nach Nr. nach Nr. nach     

WZ 200WZ 200WZ 200WZ 200888852    

Bezeichnung nach WZ 2008Bezeichnung nach WZ 2008Bezeichnung nach WZ 2008Bezeichnung nach WZ 2008    

Zentrenrelevante SortZentrenrelevante SortZentrenrelevante SortZentrenrelevante Sortiiiimentementementemente    

Augenoptik 47.78.1 Augenoptiker 

Bekleidung (ohne Sportbe-

kleidung) 

47.71 Einzelhandel mit Bekleidung 

Bettwaren (NUR: Steppde-

cken u. a. Bettdecken und 

Kopfkissen) 

aus 47.51 Einzelhandel mit Textilien (daraus NUR: Einzelhandel mit 
Steppdecken u. a. Bettdecken, Kopfkissen u. a. Bettwaren) 

Bücher 47.61 

47.79.2 

Einzelhandel mit Büchern 

Antiquariate 

Computer (PC-Hardware 

und - Software) 

47.41 Einzelhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Ge-
räten und Software 

Elektrokleingeräte aus 47.54 Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten (NUR: Einzel-
handel mit Elektrokleingeräten einschließlich Näh- und 
Strickmaschinen) 

Foto- und optische Erzeug-

nisse und Zubehör 

47.78.2 Einzelhandel mit Foto- und optischen Erzeugnissen (ohne Au-
genoptiker) 

Glas/ Porzellan/ Keramik 47.59.2 Einzelhandel mit keramischen Erzeugnissen und Glaswaren 

Haus-/ Bett-/ Tischwäsche aus 47.51 Einzelhandel mit Textilien (darunter NUR: Einzelhandel mit 
Haus- und Tischwäsche, z. B. Hand-, Bade- und Geschirrtü-
cher, Tischdecken, Stoffservietten, Bettwäsche) 

Hausrat aus 47.59.9 Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen anderweitig nicht 
genannt (NUR: Einzelhandel mit Hausrat aus Holz, Metall und 
Kunststoff, z. B. Besteck und Tafelgeräte, Koch- und Bratge-
schirr, nicht elektrische Haushaltsgeräte, sowie Einzelhandel 
mit Haushaltsartikeln und Einrichtungsgegenständen ander-
weitig nicht genannt) 

Heimtextilien/ Gardinen aus 47.53 

 

aus 47.51 

Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbelägen und Ta-
peten (NUR: Einzelhandel mit Vorhängen und Gardinen) 

Einzelhandel mit Textilien (daraus NUR: Einzelhandel mit De-
korations- und Möbelstoffen, dekorativen Decken und Kissen, 
Stuhl- und Sesselauflagen u. ä.) 

 

 

                                                

52  WZ 2008 = Klassifikation der Wirtschaftszweige des Statistisches Bundesamtes, Ausgabe 2008 
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Kurzwaren/ Schneidereibe-

darf/ Handarbeiten sowie 

Meterware für Bekleidung 

und Wäsche 

aus 47.51 Einzelhandel mit Textilien (NUR: Einzelhandel mit Kurzwaren, 

z. B. Nähnadeln, handelsfertig aufgemachte Näh-, Stopf- und 

Handarbeitsgarn, Knöpfe, Reißverschlüsse sowie Einzelhandel 

mit Ausgangsmaterial für Handarbeiten zur Herstellung von 

Teppichen und Stickereien) 

Medizinische und orthopädi-

sche Geräte 

47.74 Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln 

Musikinstrumente und Musi-

kalien 

47.59.3 Einzelhandel mit Musikinstrumenten und Musikalien 

Papier/ Büroartikel/ Schreib-

waren sowie  

Künstler- und Bastelbedarf 

47.62.2 Einzelhandel mit Schreib- und Papierwaren, Schul- und Büroar-
tikeln 

Schuhe, Lederwaren 47.72 Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren 

Spielwaren 47.65 Einzelhandel mit Spielwaren 

Sport- und Campingartikel 

(ohne Campingmöbel und 

Angelbedarf; inkl. Sportbe-

kleidung) 

aus 47.64.2 Einzelhandel mit Sport- und Campingartikeln (ohne Camping-
möbel, Anglerbedarf und Boote) 

Telekommunikationsartikel 47.42 Einzelhandel mit Telekommunikationsgeräten 

Uhren/ Schmuck 47.77 Einzelhandel mit Uhren und Schmuck 

Unterhaltungselektronik 47.43 

47.63 

Einzelhandel mit Geräten der Unterhaltungselektronik 

Einzelhandel mit bespielten Ton- und Bildträgern 

Waffen/ Jagdbedarf/ Angeln aus 47.78.9 

 
aus 47.64.2 

Sonstiger Einzelhandel anderweitig nicht genannt (daraus 
NUR: Einzelhandel mit Waffen und Munition) 

Einzelhandel mit Sport- und Campingartikeln (daraus NUR: 
Anglerbedarf) 

Wohneinrichtungsbedarf 

(ohne Möbel), Bilder/ Pos-

ter/ Bilderrahmen/ 

Kunstgegenstände 

47.78.3 

 
 

aus 47.59.9 

Einzelhandel mit Kunstgegenständen, Bildern, kunstgewerbli-
chen Erzeugnissen, Briefmarken, Münzen und 
Geschenkartikeln 

Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen anderweitig nicht 
genannt (daraus NUR: Einzelhandel mit Holz-, Kork-, Korb- und 
Flechtwaren 

ZentrenZentrenZentrenZentren---- und nahversorgungsrelevante So und nahversorgungsrelevante So und nahversorgungsrelevante So und nahversorgungsrelevante Sorrrrtimentetimentetimentetimente    

Blumen Aus 47.76.1 Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien und Düngemit-
teln (NUR: Blumen) 

Drogerie, Kosmetik, Parfü-

merie 

47.75 Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpfle-
gemitteln 

Nahrungs- und Genussmittel 47.2 Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken 



 

 146 

und Tabakwaren (in Verkaufsräumen) 

Pharmazeutische Artikel    

(Apotheke) 

47.73 Apotheken 

Zeitungen/ Zeitschriften 47.62.1 Einzelhandel mit Zeitschriften und Zeitungen 

Zoologischer Bedarf und le-

bendige Tiere 

aus 47.76.2 Einzelhandel mit zoologischem Bedarf und lebenden Tieren 

Nicht zentrenrelevante SoNicht zentrenrelevante SoNicht zentrenrelevante SoNicht zentrenrelevante Sorrrrtimentetimentetimentetimente    

Baumarkt-Sortiment im en-

geren Sinne 

47.52 

 
 

aus 47.53 
 

 

aus 47.59.9 

 

 

aus 47.78.9 

Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und 
Heimwerkerbedarf (daraus NICHT: Einzelhandel mit Rasenmä-
hern, siehe Gartenartikel) 

Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbelägen 
und Tapeten (NUR: Einzelhandel mit Tapeten und Fußboden-
belägen) 

Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen (daraus NUR: Einzel-
handel mit Sicherheitssystemen wie 
Verriegelungseinrichtungen und Tresore) 

Sonstiger Einzelhandel anderweitig nicht genannt (NUR: Ein-
zelhandel mit Heizöl, Flaschengas, Kohle und Holz) 

Bettwaren (NUR: Matratzen) aus 47.51 Einzelhandel mit Textilien (daraus NUR: Einzelhandel mit Mat-
ratzen) 

Boote aus 47.64.2 Einzelhandel mit Sport- und Campingartikeln (NUR: Boote) 

Elektrogroßgeräte aus 47.54 Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten (daraus NUR: 
Einzelhandel mit Elektrogroßgeräten wie Wasch-, Bügel- und 
Geschirrspülmaschinen, Kühl- und Gefrierschränken und  
-truhen) 

Fahrräder und Zubehör 47.64.1 Einzelhandel mit Fahrrädern, Fahrradteilen und -zubehör 

Gartenartikel (ohne Garten-

möbel) 

aus 47.59.9 

 

aus 47.52.1 

Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen anderweitig nicht 
genannt (daraus NUR: Koch- und Bratgeschirr für den Garten) 

Einzelhandel mit Metall- und Kunststoffwaren anderweitig 
nicht genannt (daraus nur: Rasenmäher, Eisenwaren und 
Spielgeräte für den Garten) 

Kfz-Zubehör 45.32 

45.40 

Einzelhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör 

Handel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör (daraus 

NUR: Einzelhandel mit Teilen und Zubehör für Krafträder) 

Kinderwagen aus 52.44.653 Einzelhandel mit Kinderwagen (in Verkaufsräumen) 

                                                

53  Artikelnummer nach WZ 2003 = Klassifikation der Wirtschaftszweige des Statistisches Bundesamtes, Aus-
gabe 2003. 
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Leuchten/ Lampen aus 47.59.9 Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen anderweitig nicht 
genannt (daraus NUR: Einzelhandel mit Lampen und Leuchten) 

Möbel (inkl. Garten- und 

Campingmöbel) 

47.59.1 
47.79.1 

Einzelhandel mit Wohnmöbeln 

Einzelhandel mit Antiquitäten und antiken Teppichen 

Pflanzen/ Samen 47.76.1 Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien und Düngemit-
teln (daraus NICHT: Einzelhandel mit Blumen) 

Teppiche (ohne Teppichbö-

den) 

47.53 Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbelägen 

und Tapeten (daraus NUR: Einzelhandel mit Teppichen, Brü-
cken und Läufern) 

Sonstiger Einzelhandel, an-

derweitig nicht genannt 

aus 47.78.9 Sonstiger Einzelhandel anderweitig nicht genannt (daraus: Ein-
zelhandel mit Non-Food-Waren anderweitig nicht genannt) 

Quelle: eigene Darstellung auf Basis der Einzelhandelsbestandserhebung Stadt + Handel 
03+04/2010 

Für die kommunale Feinsteuerung empfiehlt es sich, die Sortimente in die textlichen Fest-

setzungen (bzw. Begründung) der entsprechenden Bauleitpläne zu übernehmen sowie in 

der Begründung zusätzlich dieses Einzelhandels- und Zentrenkonzept als Grundlage der 

Sortimentsliste zu benennen.54 Hierbei sollten gleichzeitig die Sortimente mit den angege-

benen Nummern des Warengruppenverzeichnisses sowie dessen Sortimentsbezeichnungen 

gekennzeichnet werden, um eine hinreichende Bestimmtheit und Bestimmbarkeit des Bau-

leitplans zu gewährleisten. 

                                                

54  Vgl. Kuschnerus 2007: Rn. 531. 
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6.66.66.66.6 AnsiedlungsleitsätzeAnsiedlungsleitsätzeAnsiedlungsleitsätzeAnsiedlungsleitsätze für Coesfeld für Coesfeld für Coesfeld für Coesfeld    

Die Ansiedlungsleitsätze konkretisieren die übergeordneten Entwicklungsziele zur künfti-

gen Einzelhandelsentwicklung für alle Arten des Einzelhandels und für alle denkbaren 

Standortkategorien in Coesfeld und ermöglichen somit eine Steuerung der städtebaulich 

bestmöglichen Einzelhandelsentwicklung in der Zukunft.  

6.6.16.6.16.6.16.6.1 Einordnung und Begründung der AnsiedlungsleitsätzeEinordnung und Begründung der AnsiedlungsleitsätzeEinordnung und Begründung der AnsiedlungsleitsätzeEinordnung und Begründung der Ansiedlungsleitsätze    

Die Ansiedlungsleitsätze enthalten Regelungen zu einem ausgewogenen Verhältnis der fol-

genden Ziele untereinander:  

1. Stärkung des Innenstadtzentrums: Erhalt und Stärkung des zentralen Versorgungs-

bereichs Innenstadtzentrum, 

2. Gewährleistung einer flächendeckenden Nahversorgung: die flächendeckende Nah-

versorgung in den Wohngebieten bestmöglich sichern und stärken, ohne hierbei die 

Entwicklung der Zentren zu beeinträchtigen, 

3. Bereitstellung ergänzender Standorte: ergänzend und im Rahmen eindeutiger Rege-

lungen Standorte für den großflächigen, nicht zentrenrelevanten Einzelhandel 

bereitstellen, ohne hierbei die Entwicklung der Zentren oder der Nahversorgung zu 

beeinträchtigen. 

Zwar wurden bisher Entwicklungsleitlinien, absatzwirtschaftliche Entwicklungsspielräume, 

das künftige Zentren-, Standort- und Nahversorgungskonzept sowie nicht zuletzt die Spezi-

fizierung zentrenrelevanter Sortimente vorgestellt. Für die konkrete Zulässigkeitsbewertung 

von Vorhaben oder die Ausgestaltung von Bebauungsplänen fehlt jedoch eine Verknüpfung 

dieser Leistungsbausteine zu einem Bewertungsinstrument. Dieses Instrument wird durch 

die nachfolgenden Ansiedlungsleitsätze zur Verfügung gestellt. 

Diese Ansiedlungsleitsätze stellen ein Regelwerk dar, das transparente, nachvollziehbare 

Zulässigkeitsentscheidungen und bauleitplanerische Abwägungen vorbereitet. Sie gewähr-

leisten zudem die notwendige Flexibilität hinsichtlich künftig ggf. erforderlicher 

Einzelfallentscheidungen. Sie dienen dazu, die Standortstruktur des Coesfelder Einzelhan-

dels insbesondere zugunsten einer gesamtstädtisch gewinnbringenden Entwicklung zu 

sichern und weiter auszugestalten.  

Durch die klare Regel-Ausnahme-Struktur mit für alle Beteiligten transparenten Standort-

bewertungen tragen diese Ansiedlungsleitsätze im Zusammenspiel mit der Coesfelder 

Sortimentsliste zu einer im hohen Maße rechtssicheren Ausgestaltung von Zulässigkeitsent-

scheidungen und Bauleitplänen bei und garantieren somit Planungs- und 
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Investitionssicherheit sowohl für bestehende Einzelhandelsbetriebe als auch für ansied-

lungsinteressierte Betreiber noch nicht in Coesfeld ansässiger Einzelhandelsbetriebe.55 

Die in den Ansiedlungsleitsätzen gefassten Steuerungsempfehlungen differenzieren Einzel-

handelsbetriebe nach  

� zentrenrelevanten, zentren- und nahversorgungsrelevanten sowie nicht zentrenrele-

vanten Sortimenten (Sortimentsstruktur), 

� städtebaulichen Lagen bzw. Standorttypen, 

� Verkaufsflächenumfang, 

� Haupt- und Randsortimenten. 

Die Ansiedlungsleitsätze sind für Neubau- wie auch Erweiterungsvorhaben des Einzelhan-

dels konzipiert. Auf bestehende Einzelhandelsbetriebe, die nicht verändert werden, sind sie 

nicht anzuwenden; der übliche genehmigungsrechtliche Bestandsschutz wird somit gewähr-

leistet. 

                                                

55  Wesentliche Voraussetzung für die gewinnbringende Nutzung der in diesem Einzelhandels- und Zentren-
konzept enthaltenen Leitsätze und Steuerungsempfehlungen ist die politisch gestützte Bekräftigung dieser 
Inhalte, verbunden mit einer konsequenten künftigen Anwendung. Auf diese Weise entfalten die Leitsätze 
und Steuerungsempfehlungen ihre Potenziale für die Rechtssicherheit kommunaler Instrumente, für die In-
vestitionssicherheit sowie für die Sicherung und strategische Weiterentwicklung der Einzelhandelsstandorte 
in Coesfeld, insbesondere des Innenstadtzentrums. 
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6.6.26.6.26.6.26.6.2 AnsiedlungsleitsätzeAnsiedlungsleitsätzeAnsiedlungsleitsätzeAnsiedlungsleitsätze    

Folgende Ansiedlungsleitsätze werden für Coesfeld empfohlen: 

Leitsatz I: Leitsatz I: Leitsatz I: Leitsatz I: Zentrenrelevanter Einzelhandel als Hauptsortiment nur in den zentralen VeZentrenrelevanter Einzelhandel als Hauptsortiment nur in den zentralen VeZentrenrelevanter Einzelhandel als Hauptsortiment nur in den zentralen VeZentrenrelevanter Einzelhandel als Hauptsortiment nur in den zentralen Ver-r-r-r-

sorgungsbereichen.sorgungsbereichen.sorgungsbereichen.sorgungsbereichen.    

Im Innenstadtzentrum Coesfeld:Im Innenstadtzentrum Coesfeld:Im Innenstadtzentrum Coesfeld:Im Innenstadtzentrum Coesfeld:    

� Im Kernbereich Einzelhandel (Haupt- und Nebenlage) des Innenstadtzentrums unbe-

grenzt56 

� Nachgeordnet im Ergänzungsbereich Einzelhandel des Innenstadtzentrums im Rah-

men der bestehenden planungsrechtlichen Festsetzungen, 

� Im Ergänzungsbereich Fachmarktstandort kein weiterer Ausbau der Verkaufsfläche 

(Umstrukturierungen/ Nachnutzungen gemäß der Empfehlungen im Zentren- und 

Standortkonzept: im Rahmen der bestehenden Festsetzungen sowie mit nicht-

zentrenrelevanten Sortimenten) 

� Im funktionalen Ergänzungsbereich: keine großflächigen Einzelhandelsbetriebe 

Im Nahversorgungszentrum Lette:Im Nahversorgungszentrum Lette:Im Nahversorgungszentrum Lette:Im Nahversorgungszentrum Lette:    

� Im Nahversorgungszentrum Lette max. bis zur Schwelle der Großflächigkeit (800 m² 

VKF) zur Versorgung des Stadtteils 

Großflächige Einzelhandelsbetriebe mit einem zentrenrelevanten Hauptsortiment sollen 

grundsätzlich im Kernbereich Einzelhandel des zentralen Versorgungsbereichs Innenstadt-

zentrum, nachgeordnet unter Beachtung der aktuell bestehenden Festsetzungen auch im 

Ergänzungsbereich Einzelhandel, zulässig sein. Dahingegen soll im Ergänzungsbereich 

Fachmarktstandort keine Erweiterung der Verkaufsflächen erfolgen57. Damit kann der die 

Haupt- und Nebenlagen des Einzelhandels umfassende Kernbereich Einzelhandel in seiner 

heutigen Attraktivität gesichert und weiter ausgebaut werden. Gleichzeitig wird eine Streu-

ung solcher wichtiger Einzelhandelsangebote, ein Ungleichgewicht der sonstigen Standorte 

gegenüber dem Kernbereich Einzelhandel sowie die potenzielle Gefährdung dessen ver-

hindert. In den funktionalen Ergänzungsbereichen des Innenstadtzentrums sollen keine 

weiteren großflächigen Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevantem Hauptsortiment an-

gesiedelt werden. 

                                                

56  Sofern nicht landesplanerische und städtebauliche Gründe (etwa der Schutz von zentralen Versorgungsbe-
reichen in Nachbarkommunen bzw. das Beeinträchtigungsverbot) eine (Teil-)Begrenzung erforderlich 
werden lassen. 

57  Eine Nachnutzung im zentrenrelevanten Sortimentsbereich soll lediglich im Rahmen der bestehenden Fest-
setzungen möglich sein. 
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Der absatzwirtschaftliche Entwicklungsrahmen dient im Innenstadtzentrum als Leitlinie, de-

ren Überschreiten im Innenstadtzentrum im Einzelfall zur Attraktivierung des 

Einzelhandelsangebots beitragen kann. Der Entwicklungsrahmen stellt für das Innenstadt-

zentrum daher keine Entwicklungsgrenze dar, da es sich bei der Innenstadt um einen 

stadtentwicklungspolitisch höchst bedeutsamen Einzelhandelsstandort handelt.  

Gemäß Leitsatz I sollen Vorhaben mit zentrenrelevantem Hauptsortiment auch im Nahver-

sorgungszentrum Lette zulässig sein, sofern sie der Nahversorgung dienen und nicht die 

Grenze zur Großflächigkeit gem. § 11 Abs. 3 BauNVO überschreiten. Diese Begrenzung 

begründet sich aus dem Schutz des Innenstadtzentrums vor einem zu deutlichen Standort-

gewicht im hierarchisch nur nachgeordneten Nahversorgungszentrum, während gleichzeitig 

jedoch ein angemessener Entwicklungsrahmen für dieses Nahversorgungszentrum erhalten 

bleibt. 

Zusätzlich zu den vorgenannten Regelungen können kleinere Einzelhandelsbetriebe mit 

zentrenrelevantem Hauptsortiment auch in den städtebaulich integrierten Lagen in be-

grenztem Maße zulässig sein. Der empfohlene Bezug auf die Versorgungsaufgabe „des 

engeren Gebietes“58 zielt darauf, dass an dieser Standortkategorie keine Fachmärkte ent-

stehen, die gegenüber einzelnen zentralen Versorgungsbereichen zu einem zu großen 

Gewicht der sonstigen integrierten Lagen führen würde.  

Leitsatz II: Zentrenrelevanter Einzelhandel aLeitsatz II: Zentrenrelevanter Einzelhandel aLeitsatz II: Zentrenrelevanter Einzelhandel aLeitsatz II: Zentrenrelevanter Einzelhandel als Randsortiment begrenzt zulässig.ls Randsortiment begrenzt zulässig.ls Randsortiment begrenzt zulässig.ls Randsortiment begrenzt zulässig.    

� Bis zu max. 7 % der VKF eines Vorhabens, max. 800 m² VKF, 

� Im Innenstadtzentrum keine Beschränkung des zentrenrelevanten Randsortimentes59 

Zur Steigerung ihrer Attraktivität aus Kundensicht ergänzen Einzelhandelsbetriebe mit nicht 

zentrenrelevantem Hauptsortiment dieses häufig durch sog. Randsortimente, die oftmals 

auch zentrenrelevante Sortimente umfassen. 

Diese zentrenrelevanten Randsortimente beinhalten jedoch je nach Verkaufsflächenumfang 

das Potenzial einer Gefährdung der zentralen Versorgungsbereiche, insbesondere des In-

nenstadtzentrums, sowie das potenzielle Hemmnis einer Fortentwicklung dessen. Um die 

zentralen Versorgungsbereiche vor diesen gemäß der Coesfelder Entwicklungszielstellung 

unerwünschten Beeinträchtigungen zu schützen, um künftige Ansiedlungspotenziale für die 

zentralen Versorgungsbereiche nicht zu verringern und um gleichzeitig jedoch auch städte-

baulich nicht integrierten Einzelhandelsbetrieben eine marktübliche Mindestattraktivität im 

Wettbewerbsumfeld zu ermöglichen, sollen zentrenrelevante Sortimente als Randsortiment 

                                                

58  Der Gebietsbegriff ist hierbei nicht gleichbedeutend mit den funktional zugeordneten Stadtteilen gem. 
LEPro, sondern mit dem Gebietsbegriff der BauNVO (vgl. zur Zulässigkeit von Betrieben in Baugebieten 
nach BauNVO u. a. Kuschnerus 2007, Rn. 192-194) 

59  Sofern nicht landesplanerische und städtebauliche Gründe (etwa der Schutz von zentralen Versorgungsbe-
reichen in Nachbarkommunen bzw. das Beeinträchtigungsverbot) eine (Teil-)Begrenzung erforderlich 
werden lassen. 
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auch jenseits der zentralen Versorgungsbereiche in begrenztem Umfang zugelassen wer-

den. 

Diese Begrenzung soll bei 7 % der Gesamtverkaufsfläche bzw. max. 800 m² Verkaufsfläche 

für die zentrenrelevanten Randsortimente liegen.  

Da dieser Schwellenwert die unterschiedliche Sensitivität der zentrenrelevanten Sortimente 

nicht ausreichend berücksichtigen kann, die sich aus ihrer jeweils unterschiedlichen sorti-

mentsspezifischen Angebotsstruktur in den zentralen Versorgungsbereichen ergibt, sollen 

Verkaufsflächenbegrenzungen für Randsortimente je Sortimentsgruppe nach einer Prüfung 

im Einzelfall60 ggf. auch unterhalb der genannten Grenzen vorgenommen werden. Einen 

Anhaltswert für die sortimentsspezifischen zulässigen Verkaufsflächengrößen gibt die Ta-

belle der strukturprägenden Betriebe im Anhang. 

Zudem soll stets eine deutliche Zuordnung des Randsortiments zum Hauptsortiment gege-

ben sein (z. B. Wohneinrichtungsgegenstände als Randsortiment zu Möbeln, Zooartikel als 

Randsortiment im Gartenmarkt, nicht jedoch z. B. Unterhaltungselektronik). Hierdurch wer-

den Vorhaben aus Kundensicht klar definiert und es wird eine Angebotsdiversität jenseits 

der zentralen Versorgungsbereiche vermieden.  

Zentrenrelevante Sortimente als Randsortiment in Vorhaben im Innenstadtzentrum sollen 

regelmäßig und ohne Verkaufsflächenbegrenzung zugelassen werden, sofern Grundsatz I 

gewahrt bleibt. 

Nicht zentrenrelevante Sortimente als Randsortiment sollen ebenfalls regelmäßig und ohne 

Verkaufsflächenbegrenzung zugelassen werden, sofern die übrigen Empfehlungen dieses 

Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes eingehalten werden (u. a. strategischer Einsatz auch 

nicht zentrenrelevanter Sortimente zur Stärkung der Innenstadt, Standortbündelung, Ver-

meidung einer Angebotsdiversität außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche). 

Leitsatz ILeitsatz ILeitsatz ILeitsatz IIIIII: I: I: I: Nahversorgungsrelevanter Einzelhandel als Hauptsortiment in den zentrNahversorgungsrelevanter Einzelhandel als Hauptsortiment in den zentrNahversorgungsrelevanter Einzelhandel als Hauptsortiment in den zentrNahversorgungsrelevanter Einzelhandel als Hauptsortiment in den zentra-a-a-a-

len Versorgungsbereichen und zur Gewährleistung der Nahversorgung auch an len Versorgungsbereichen und zur Gewährleistung der Nahversorgung auch an len Versorgungsbereichen und zur Gewährleistung der Nahversorgung auch an len Versorgungsbereichen und zur Gewährleistung der Nahversorgung auch an 

sonstigen integsonstigen integsonstigen integsonstigen integrierten Standorten.rierten Standorten.rierten Standorten.rierten Standorten.    

� In den zentralen Versorgungsbereichen, sofern negative Auswirkungen auf andere 

zentrale Versorgungsbereiche und auf die wohnortnahe Grundversorgung vermie-

den werden (Beeinträchtigungsverbot). 

� Außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche an sonstigen integrierten Standorten 

zur Versorgung des Gebietes, sofern negative Auswirkungen auf die zentralen Ver-

sorgungsbereiche und die wohnortnahe Grundversorgung vermieden werden 

                                                

60  Ein Einzelfallnachweis der Unschädlichkeit gerade der zentrenrelevanten Randsortimente ist bei großflächi-
gen Einzelhandelsvorhaben außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche im Rahmen der erforderlichen 
vorhabenbezogenen Verträglichkeitsbewertung nach § 11 Abs. 3 BauNVO bzw. § 34 Abs. 3 BauGB zu leis-
ten. 
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(Beeinträchtigungsverbot). Orientierungswert für Verkaufsflächengrößen für Vorha-

ben mit nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment: 800 m² (ggf. darüber bei 

zusätzlicher Anwendung der Kriterien der AG Strukturwandel61). 

Aufgrund der hohen Bedeutung, die die nahversorgungsrelevanten Sortimente als Kun-

denmagnet und für die Besucherfrequenz in den zentralen Versorgungsbereichen haben, 

sowie mit Blick auf den äußerst begrenzten absatzwirtschaftlichen Entwicklungsrahmen im 

Bereich der nahversorgungsrelevanten Sortimente sollen Einzelhandelsvorhaben mit einem 

nahversorgungsrelevanten Hauptsortiment primär nur in den zentralen Versorgungsberei-

chen selbst angesiedelt werden.  

Im Rahmen des Beeinträchtigungsverbots gelten in erster Linie die Vermutungsregeln des 

§ 11 Abs. 3 BauNVO sowie des § 24a Abs. 2 LEPro NRW. Insofern gilt als Verkaufsflächen-

obergrenze für Vorhaben mit nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment der Wert 800 m² 

(ggf. darüber bei zusätzlicher Anwendung der Kriterien der AG Strukturwandel62). 

Darüber hinaus gehende Größenordnungen sind im begründeten atypischen Einzelfall nach 

Vorlage einer städtebaulichen und landesplanerischen Auswirkungsuntersuchung empfeh-

lenswert.63 

In den übrigen Wohnsiedlungsgebieten außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche 

(sonstige integrierte Standorte) kann ein Nahversorgungsangebot zugunsten der Gebiets-

versorgung unter Bezug auf den Einzelhandelserlass NRW (Ziffer 2.8) sowie die Kriterien 

der AG Strukturwandel empfohlen werden. Hierdurch soll (gemäß der Entwicklungszielstel-

lung) die flächendeckende Nahversorgung gestärkt werden, ohne dabei die zentralen 

Versorgungsbereiche zu schädigen oder in ihren Entwicklungsmöglichkeiten zu beeinträch-

tigen. Die folgende Übersicht stellt die Herleitung von Anhaltswerten dar, mit denen das 

Merkmal der Gebietsversorgung für Coesfeld konkretisiert werden kann. 

                                                

61  Bericht der „Arbeitsgruppe Strukturwandel im Lebensmitteleinzelhandel und § 11 Abs. 3 BauNVO“ beim 
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW) 2002. 

62  Bericht der „Arbeitsgruppe Strukturwandel im Lebensmitteleinzelhandel und § 11 Abs. 3 BauNVO“ beim 
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW) 2002. 

63  Mindestinhalte einer solchen Verträglichkeitsuntersuchung: Nachvollziehbare Benennung der Eingangsgrö-
ßen der Untersuchung (u. a. Angaben zu sortimentsspezifischen VKF-Daten und zur prognostizierten, in 
Spannweiten angegebenen Flächenproduktivität des geplanten Vorhabens), Ermittlung des Einzugsbe-
reichs, ggf. Berücksichtigung von betriebstypologischen Besonderheiten, Ermittlung der 
Umsatzumverteilung in Spannweiten und bezogen auf einzelne betroffene städtebaulich und landesplane-
risch relevante Standorte (u. a. zentrale Versorgungsbereiche), ggf. Berücksichtigung der vorhandenen 
Stärken und Schwächen der betroffenen Standorte, Gesamtbewertung des geplanten Vorhabens unter Be-
zug auf die städtebaulichen und landesplanerischen Gesetzesvorgaben. 
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AbbilAbbilAbbilAbbildung dung dung dung 74747474::::    Prüfschema zur Ermittlung von Anhaltswerten für Größenordnungen von stäPrüfschema zur Ermittlung von Anhaltswerten für Größenordnungen von stäPrüfschema zur Ermittlung von Anhaltswerten für Größenordnungen von stäPrüfschema zur Ermittlung von Anhaltswerten für Größenordnungen von städ-d-d-d-
tebaulich und landesplanerisch verträglichen Lebensmittelmärkten an tebaulich und landesplanerisch verträglichen Lebensmittelmärkten an tebaulich und landesplanerisch verträglichen Lebensmittelmärkten an tebaulich und landesplanerisch verträglichen Lebensmittelmärkten an 
Nahversorgungsstandorten und in städtebaulich in Wohnsiedlungsbereiche iNahversorgungsstandorten und in städtebaulich in Wohnsiedlungsbereiche iNahversorgungsstandorten und in städtebaulich in Wohnsiedlungsbereiche iNahversorgungsstandorten und in städtebaulich in Wohnsiedlungsbereiche in-n-n-n-
tegrietegrietegrietegrierte Lagen in rte Lagen in rte Lagen in rte Lagen in CoesfeldCoesfeldCoesfeldCoesfeld    

 Anzahl der Einwohner innerhalb eines 700 m-Radius  
um den geplanten Vorhabenstandort (Nahbereich)* 

 

   
 multipliziert mit der Kaufkraft für Nahversorgung**:  

2.030 € je Einwohner* 
 

   
 prozentuale Aufstockung gemessen an der Kaufkraftkennzahl  

der Stadt Coesfeld: 101,8 %*** 
 

   
 davon 35 - 50 % (Kaufkraftabschöpfung)*  

   
 = tragfähiger Umsatz für das Vorhaben  

   
 dividiert durch die branchen- und betriebstypische Verkaufsflächenpro-

duktivität (Supermarkt: 4.000 €/m² VKF; 
Spannweite Lebensmitteldiscounter: 4.000-6.000 €/m² VKF) 

 

   

 = Anhaltswert (in m² VKF) für ein Vorhaben mit überwiegend auf den 
Nahbereich bezogener Versorgungsfunktion  

 

Quelle:  eigene Darstellung, *im Einzelfall unter Berücksichtigung standortbezogener und wettbe-
werblicher Besonderheiten anzupassen; **Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren, Wasch-, 
Reinigungs- und Pflegemittel sowie Bürstenwaren, Besen, Kerzen; ***Quelle Kaufkraftkenn-
zahl: BBE 2008 

Detaillierte Entwicklungsempfehlungen zur Nahversorgungsstruktur werden ergänzend in 

Kapitel 6.2 formuliert. 

Leitsatz ILeitsatz ILeitsatz ILeitsatz IVVVV: : : : Großflächiger nichtGroßflächiger nichtGroßflächiger nichtGroßflächiger nicht----zentrenrelevanter Einzelhandel zentrenrelevanter Einzelhandel zentrenrelevanter Einzelhandel zentrenrelevanter Einzelhandel primär am Sondeprimär am Sondeprimär am Sondeprimär am Sonder-r-r-r-

standort standort standort standort Dülmener Straße, ergänzend dazu im EDülmener Straße, ergänzend dazu im EDülmener Straße, ergänzend dazu im EDülmener Straße, ergänzend dazu im Ergänzungsbereich rgänzungsbereich rgänzungsbereich rgänzungsbereich Fachmarktstandort Fachmarktstandort Fachmarktstandort Fachmarktstandort 

des Innenstadtzentrumsdes Innenstadtzentrumsdes Innenstadtzentrumsdes Innenstadtzentrums....    

Großflächige Einzelhandelsvorhaben mit nicht zentrenrelevantem Hauptsortiment sollen zur 

Angebotsbereicherung primär am Sonderstandort Dülmener Straße (oder unmittelbar dar-

an angrenzend) angesiedelt werden. Alternativ dazu sollen sie in den zentralen 

Versorgungsbereichen, vor allem im Ergänzungsbereich Fachmarktstandort bei Nachnut-

zungen und Umstrukturierungen angesiedelt werden, um Angebote aus Kundensicht 

attraktiv räumlich zu bündeln und einer Dispersion des Einzelhandelsstandortgefüges auch 

im Interesse der Standortsicherung für produzierende und Handwerksbetriebe entgegen-

zuwirken. Des Weiteren sind Entwicklungsmöglichkeiten am Standort des Möbelhauses 

Boer gegeben, vgl. Kapitel 6.4.  
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Nicht großflächige Einzelhandelsvorhaben mit nicht zentrenrelevantem Hauptsortiment sol-

len prinzipiell an allen Standorten im Stadtgebiet zugelassen werden, wobei zugunsten der 

oben genannten Faktoren ebenfalls die Ansiedlung in den zentralen Versorgungsbereichen 

(hier: im Innenstadtzentrum oder im Nahversorgungszentrum Lette oder unmittelbar an-

grenzend zu diesen) sowie eine Standortbündelung am Sonderstandort Dülmener Straße 

nahe zu legen ist. 

Entwicklungsempfehlungen zum Sonderstandort werden zudem in Kapitel 6.3 formuliert. 

Leitsatz V: Leitsatz V: Leitsatz V: Leitsatz V: Ausnahmsweise zulässig: Verkaufsstellen von landwirtschaftlichen BetriAusnahmsweise zulässig: Verkaufsstellen von landwirtschaftlichen BetriAusnahmsweise zulässig: Verkaufsstellen von landwirtschaftlichen BetriAusnahmsweise zulässig: Verkaufsstellen von landwirtschaftlichen Betrie-e-e-e-

ben, Handwerksbetrieben sowie produzierenden oder weiben, Handwerksbetrieben sowie produzierenden oder weiben, Handwerksbetrieben sowie produzierenden oder weiben, Handwerksbetrieben sowie produzierenden oder weiterverarbeitenden terverarbeitenden terverarbeitenden terverarbeitenden 

Betrieben.Betrieben.Betrieben.Betrieben.    

Ausnahmsweise sollen Verkaufsstellen von Handwerks-, produzierenden und weiterverar-

beitenden Gewerbebetrieben zugelassen werden („Handwerkerprivileg“), wenn  

� eine räumliche Zuordnung zum Hauptbetrieb, 

� die Errichtung im betrieblichen Zusammenhang, 

� eine deutliche flächen- und umsatzmäßige Unterordnung sowie eine sortimentsbe-

zogene Zuordnung zum Hauptbetrieb gegeben ist und 

� wenn eine Verkaufsflächenobergrenze von max. 800 m² nicht überschritten wird. 

Die Zulässigkeit von Verkaufsstellen an landwirtschaftlichen Betrieben bemisst sich im Übri-

gen nach §§ 35 bzw. 201 BauGB. 

ZwischenfazitZwischenfazitZwischenfazitZwischenfazit zu den Ansiedlungsleitsätzen zu den Ansiedlungsleitsätzen zu den Ansiedlungsleitsätzen zu den Ansiedlungsleitsätzen    

In der Zusammenschau der aus der Coesfelder Entwicklungszielstellung abgeleiteten Diffe-

renzierung innerhalb der Leitsätze ergibt sich ein Bewertungsinstrument für spezifizierte 

Einzelhandelsvorhaben sowie ein Anwendungsrahmen für die Bauleitplanung, und zwar be-

zogen auch auf die im Zentren- und Standortkonzept gekennzeichneten Standortziele. In 

der konsequenten Anwendung ergeben sich für geplante Einzelhandelsvorhaben je nach 

Sortiments- und Größenstruktur empfohlene oder abzulehnende Standorte sowie innerhalb 

möglicher Standorte eine teils mit Prioritäten versehene Empfehlung. 

Durch diese standardisierten Leitsätze werden vorhabenbezogene und bauleitplanerische 

Zulässigkeitsfragen künftig effizient zu beantworten sein, womit nicht zuletzt auch eine Ver-

fahrensbeschleunigung erreicht werden kann. 
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6.76.76.76.7 Planungsrechtliche SteuerungsPlanungsrechtliche SteuerungsPlanungsrechtliche SteuerungsPlanungsrechtliche Steuerungs---- und Festsetzungsempfehlu und Festsetzungsempfehlu und Festsetzungsempfehlu und Festsetzungsempfehlunnnngengengengen    

Im Zusammenhang mit den Ansiedlungsleitsätzen für Einzelhandelsvorhaben in Coesfeld 

werden in diesem Leistungsbaustein Empfehlungen für bauplanungsrechtliche Steuerungs-

strategien sowie für Musterfestsetzungen zur räumlichen Steuerung des Einzelhandels 

ausgesprochen, die sowohl für neu zu erarbeitende Bebauungspläne als auch im Einzelfall 

für die Anpassung bestehender älterer Bebauungspläne herangezogen werden können. 

Empfohlene bauplanungsrechtliche SteuerungsstrategienEmpfohlene bauplanungsrechtliche SteuerungsstrategienEmpfohlene bauplanungsrechtliche SteuerungsstrategienEmpfohlene bauplanungsrechtliche Steuerungsstrategien    

Ein wesentlicher Umsetzungsaspekt zur gesamtstädtischen Steuerung des Einzelhandels 

besteht darin, „erwünschte“ Standorte planungsrechtlich für die entsprechenden Ansied-

lungsvorhaben vorzubereiten sowie andererseits „unerwünschte“ Standorte64 bzw. 

Sortimente frühzeitig bauplanungsrechtlich auszuschließen.  

Hieraus begründen sich u. a. folgende strategische kommunale Aufgaben: 

� Planungsrechtliche und sonstige Vorbereitung der Ansiedlung weiterer gewünschter 

Einzelhandelsvorhaben im Innenstadtzentrum gemäß den im Einzelhandels- und 

Zentrenkonzept empfohlenen Sortimentsgruppen, -größenordnungen und den im 

Konzept angesprochenen mikro- und makroräumlichen Standort- und Lagebewer-

tungen. 

� Mittel- bis langfristiger Standortumbau auf Grundlage der Ansiedlungsleitsätze an 

denjenigen Standorten, die gemäß dem Zentren- und Standortkonzept für die ent-

sprechenden Sortimente (insbesondere zentrenrelevante und 

nahversorgungsrelevante) dauerhaft nicht mehr in Frage kommen sollen, vorbereitet 

durch eine entsprechende Überarbeitung planungsrechtlicher Festsetzungen für die-

se Gebiete unter Berücksichtigung der planungsrechtlichen 

Entschädigungsregelungen. 

� Kurzfristiger Standortumbau an Standorten, die hierfür sofort in Frage kommen. 

� Konsequenter und frühzeitig erarbeiteter planungsrechtlicher Ausschluss von Einzel-

handel in Gewerbegebieten in Verbindung mit den Ansiedlungsleitsätzen, ggf. 

können handwerks- und produktionsbedingter Verkauf ausnahmsweise zugelassen 

werden (vgl. Leitsatz V). 

� Planungsrechtliche und sonstige Vorbereitung der Ansiedlung von verkaufsflächen- 

und sortimentsbezogen begrenzten Lebensmittelmärkten an Standorten in den ge-

kennzeichneten Suchräumen. 

                                                

64  „Erwünscht“ bzw. „unerwünscht“ im Sinne des Zentren-, Nahversorgungs- und Sonderstandortkonzeptes 
im Zusammenhang mit den Ansiedlungsleitsätzen. 
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� Abwehr bzw. Hinwirken auf die Modifikation von einzelhandelsbezogenen Planvor-

haben in Nachbarkommunen, die erkennbar die eigenen zentralen Versorgungs-

bereiche zu schädigen drohen und die gewünschte zusätzliche 

Ansiedlungspotenziale in den zentralen Versorgungsbereichen im Rahmen der eige-

nen mittelzentralen Ansiedlungsspielräume gefährden, und zwar auf Basis der 

Abwehrrechte des BauGB und der Coesfelder Liste zentrenrelevanter Sortimente. 

Allgemeine Hinweise zu den MusterfestsetzungenAllgemeine Hinweise zu den MusterfestsetzungenAllgemeine Hinweise zu den MusterfestsetzungenAllgemeine Hinweise zu den Musterfestsetzungen    

Die vorgenannten strategischen Empfehlungen beinhalten eine Vielzahl möglicher pla-

nungsrechtlicher Anwendungsfragestellungen, die je nach Vorhaben und Standort weiter 

differieren. Insofern können und dürfen keine dauerhaft gültigen generellen Musterfestset-

zungen entworfen werden. Zur Ausgestaltung rechtssicherer Bauleitpläne ist generell zu 

empfehlen, dass sich die Begründung zum jeweiligen Bebauungsplan deutlich auf dieses 

Einzelhandels- und Zentrenkonzept in Verbindung mit dem bestätigenden Beschluss des 

zuständigen politischen Gremiums bezieht. Dies sollte jedoch nicht als pauschales Zitat er-

folgen, sondern als konkrete und standortbezogene Auseinandersetzung mit  

� dem jeweils individuellen Planerfordernis, 

� der aktuellen Einzelhandelsbestandsbewertung zu den zentralen Versorgungsberei-

chen (einschließlich der strukturprägenden Angebotsmerkmale wie etwa das 

Warenangebot prägende Sortimente und Betriebsgrößen, Stärken und Schwächen 

einschließlich Leerstand usw.), 

� der Begründung, warum der Erhalt und die Weiterentwicklung der zentralen Versor-

gungsbereiche, der Nahversorgungsstruktur bzw. des ergänzenden Sonderstandorts 

sinnvoll erscheint und in welcher Weise dies geschehen soll65 (hierzu hält dieses Ein-

zelhandels- und Zentrenkonzept vielfältige Einzelaspekte standortbezogen vor), 

� der Lage des Planvorhabens innerhalb des beabsichtigten zukünftigen Zentren-, 

Standort- und Nahversorgungskonzeptes dieses Konzeptes, 

� den Zielen, die mit der Planung verfolgt werden, 

� den konkreten städtebaulichen Gründen, aus denen ein bestimmtes Einzelhandels-

vorhaben am jeweiligen Standort hinsichtlich Verkaufsflächengröße und 

Sortimentsstruktur begrenzt werden soll bzw. aus denen Einzelhandelsvorhaben am 

jeweiligen Standort vollständig ausgeschlossen werden sollen. 

Die Ansiedlungsleitsätze, die in diesem Einzelhandels- und Zentrenkonzept enthalten sind, 

sollten als Abwägungsgrundsätze in die Erarbeitung des jeweiligen Bebauungsplans über-

nommen werden.  

                                                

65  So z. B. die Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die In-
nenentwicklung der Städte (BauGB-Novelle 2007) bezogen auf die neuen B-Pläne der Innenentwicklung 
nach § 9 Abs. 2a BauGB (vgl. BT-Drs. 16/2496: S. 11). 
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Weitere Begründungen für die Steuerung des Einzelhandels ergeben sich – neben den Zie-

len und Leitsätzen dieses Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes66 – bereits aus §§ 1 Abs. 6 

Nr. 4 und 2 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 11 Abs. 3 BauNVO sowie den landes- und regionalpla-

nerischen Vorgaben.  

Die Musterfestsetzungen selbst sind als Anregungen zur Ausgestaltung im Einzelfall ge-

dacht, die je nach Vorhaben und Standort zu modifizieren sind. Sie sind als rein auf den 

Einzelhandel bezogene Empfehlungen zu verstehen, die weitere stadtentwicklungspoliti-

sche Abwägungserfordernisse sowie zu berücksichtigende weitere Aspekte der zu 

überplanenden Gebiete noch nicht enthalten. Für atypische Standorte und Vorhaben soll-

ten diese Musterfestsetzungen nicht zugrunde gelegt werden. 

Wesentliches Instrument zur Feinsteuerung innerhalb der Bebauungspläne ist der Nut-

zungsausschluss gem. § 1 Abs. 5 i. V. m. Abs. 9 BauNVO, wodurch einzelne in den §§ 2 und 

4 bis 9 BauNVO genannte Nutzungsarten und Unterarten aus städtebaulichen Gründen 

ausgeschlossen werden können. Auf die allgemeinen Anforderungen an die Feinsteuerung 

in Bebauungsplänen sei verwiesen.67  

Die Coesfelder Liste zentren- und nahversorgungsrelevanter Sortimente sollte, damit sie 

deutlich erkennbarer Bestandteil der Planung wird, in den Festsetzungen (bzw. der Be-

gründung) des jeweiligen Bauleitplans aufgenommen werden.68  

Sofern Bebauungspläne Standorte in zentralen Versorgungsbereichen überplanen, so sollte 

in der Begründung zum Bebauungsplan dieser entsprechende zentrale Versorgungsbereich 

namentlich und ergänzend ggf. zeichnerisch bezeichnet werden; die Planzeichnung selbst 

eignet sich aufgrund des begrenzten Planzeichenkatalogs nicht zur Kennzeichnung dieser 

besonderen Standortkategorie. 

                                                

66  Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept selbst stellt ein städtebauliches Entwicklungskonzept im Sinne von 
§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB dar. 

67  Z. B. die Wahrung der allgemeinen Zweckbestimmung des Baugebietes, vgl. hierzu u. a. Kuschnerus 2007: 
Rn. 509 ff., die Gewährleistung real existierender Betriebstypen, vgl. hierzu BVerwG, Urteil 4 C 77.84 vom 
22.05.1987 bzw. Kuschnerus 2007: Rn. 519 ff., oder die Vermeidung des sog. „Windhundprinzips“ in ge-
bietsbezogenen Sondergebietsfestsetzungen, vgl. hierzu BVerwG, Urteil 4 CN 3.07 vom 03.04.2008. 

68  Hierbei sollten die Sortimente mit den in der Sortimentsliste angegebenen Nummern des Warengruppen-
verzeichnisses (WZ 2008) sowie dessen Sortimentsbezeichnungen gekennzeichnet werden, um eine 
hinreichende Bestimmtheit und Bestimmbarkeit des Bauleitplans zu gewährleisten. 
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Empfohlene MusterfestsetzungenEmpfohlene MusterfestsetzungenEmpfohlene MusterfestsetzungenEmpfohlene Musterfestsetzungen    

a) Einzelhandelsbetriebe vorbereitende Bebauungsplanfestsetzungen 

„Das Baugebiet *Name* wird festgesetzt als *Gebietstyp nach BauNVO* 69. In diesem 

Baugebiet ist zulässig ein Einzelhandelsbetrieb *Betriebstyp (z. B. Gartenfachmarkt, 

Baufachmarkt, Bekleidungsfachgeschäft, Lebensmitteldiscounter, Kiosk usw.)* mit ei-

ner maximalen Gesamtverkaufsfläche von *xy* m² und dem Hauptsortiment *xy* 

(einfügen: präzise WZ-Nr. und -Benennung gemäß Coesfelder Sortimentsliste).“ 

Ggf. Festsetzung zentrenrelevanter Randsortimente gemäß Ansiedlungsleitsatz II: 

„Für diesen Einzelhandelsbetrieb werden die maximal zulässigen zentrenrelevanten 

Randsortimente (gemäß Coesfelder Sortimentsliste) *(entweder)* auf insgesamt 

*xy* % der Gesamtverkaufsfläche *(oder)* maximal ## m² begrenzt, wobei einzelne 

Sortimentsgruppen aufgrund der nach Sortimentsgruppe differenzierenden potenziel-

len Schädigungswirkung für die zentralen Versorgungsbereiche, insbesondere das 

Innenstadtzentrum Coesfeld weitergehend gemäß folgender aus den örtlichen Ange-

botsverhältnissen im Innenstadtzentrum abgeleiteten Übersicht begrenzt werden: 

� Sortiment oder Sortimentsgruppe *xy* (einfügen: präzise WZ-Nr. und -Benennung 

gemäß Coesfelder Sortimentsliste): maximal *xy* m² Verkaufsfläche (hier ist ein für 

den Einzelfall abgeleiteter Wert einzufügen) 

� *weitere Sortimente analog*“ 

Aus Gründen der im Einzelhandels- und Zentrenkonzept empfohlenen Angebotsbünde-

lung, und aufgrund der zum Schutz der zentralen Versorgungsbereiche sowie zur Wahrung 

ihrer Entwicklungschancen zu vermeidenden Angebotsdiversifizierung insbesondere von 

zentrenrelevanten Sortimenten, sollen die zulässigen Randsortimente sich jeweils erkennbar 

auf das Hauptsortiment beziehen. 

Bei mehreren geplanten Einzelhandelsbetrieben innerhalb des gleichen Gebietes können 

die einzelhandelsbezogenen Festsetzungen auf jeden Betrieb einzeln bezogen werden. 

Beispiel:  

„In diesem Baugebiet sind zulässig ein Einzelhandelsbetrieb *Betriebstyp (z. B. Gar-

tenfachmarkt, Baufachmarkt, Bekleidungsfachgeschäft, Lebensmitteldiscounter, Kiosk 

usw.)* mit einer maximalen Gesamtsverkaufsfläche von *xy* m² und dem Hauptsorti-

ment *xy* (einfügen: präzise WZ-Nr. und -Benennung gemäß Coesfelder 

Sortimentsliste) sowie ein Einzelhandelsbetrieb *weitere Betriebe analog*.“ 

                                                

69  Dieser Gebietstyp sollte i. d. R. ein Sondergebiet gem. § 11 BauNVO sein, da nur in einem solchen Bauge-
bietstyp Einzelhandel über Verkaufsflächenobergrenzen präzise gesteuert werden kann (vgl. Kuschnerus 
2007, Rn. 231 und 249 ff.). In allen anderen Baugebieten müssen die Festsetzungen einer Betriebstypende-
finition entsprechen, was allerdings bislang nur für wenige Betriebstypen höchstrichterlich bestätigt ist. Für 
die Festsetzungen im Sondergebiet ist das sog. Windhundprinzip zu vermeiden (vgl. hierzu BVerwG, Urteil 
4 CN 3.07 vom 03.04.2008). 
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„Die in den Einzelhandelsbetrieben zulässigen zentrenrelevanten Randsortimente 

(gemäß Coesfelder Sortimentsliste) sind je Betrieb auf […] zu begrenzen.“ 

b) Einzelhandelsbetriebe ausschließende Bebauungsplanfestsetzungen70 

„Das Baugebiet *Name* wird festgesetzt als *Gebietstyp nach BauNVO*. In diesem 

Gebiet sind zulässig *Benennung der zulässigen Nutzungsarten, etwa bestimmte Ge-

werbebetriebe* […]. In diesem Baugebiet sind Einzelhandelsbetriebe aller Art zum 

Schutz der zentralen Versorgungsbereiche in Coesfeld sowie basierend auf den städ-

tebaulichen Zielen zur gesamtstädtischen Steuerung des Einzelhandels (*in der 

Begründung näher zu benennen*) nicht zulässig.“ 

Ggf. Anwendung des „Handwerkerprivilegs“ in gewerblichen genutzten Gebieten gemäß 

Ansiedlungsleitsatz V: 

„Ausnahmsweise sind Verkaufsstellen von Handwerks-, produzierenden und weiter-

verarbeitenden Gewerbebetrieben zulässig, wenn eine unmittelbare räumliche 

Zuordnung zum Hauptbetrieb und die Errichtung im betrieblichen Zusammenhang 

gegeben ist, wenn zudem eine deutliche flächen- und umsatzmäßige Unterordnung 

zum Hauptbetrieb gegeben ist, sowie wenn die Grenze der Großflächigkeit im Sinne 

des § 11 Abs. 3 BauNVO nicht überschritten wird und keine negativen städtebauli-

chen Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche erkennbar sind.“ 

6.86.86.86.8 Geeignete Kriterien für künftige VerträgliGeeignete Kriterien für künftige VerträgliGeeignete Kriterien für künftige VerträgliGeeignete Kriterien für künftige Verträglichkeitsgutachtenchkeitsgutachtenchkeitsgutachtenchkeitsgutachten    

Grundsätzlich sollte zukünftig jede Anfrage zur Ansiedlung eines Einzelhandelsbetriebes in 

der Stadt Coesfeld im Rahmen des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes gemäß den An-

siedlungsleitsätzen (vgl. Kapitel 6.6) bewertet werden. Prinzipiell ist so bereits eine 

grundlegende Aussage zur Bewertung eines Vorhabens zu treffen, die durch eine weitere 

Detailanalyse abgerundet werden sollte.  

Die häufigsten Anfragen dürften auch künftig auf den Bereich der Nahversorgung entfallen. 

Die Größenordnung eines anzusiedelnden Lebensmittelmarktes kann im Einzelfall darüber 

entscheiden, ob schädliche Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche auftreten 

oder ob das Vorhaben unschädlich ist und der näheren Versorgung dient. Das Schema (sie-

he Abbildung 74) stellt ein einfaches Verfahren zur Erstprüfung dar, ob und wiefern ein 

Vorhaben der Nahbereichsversorgung dienen kann.  

Durch das Prüfschema ergeben sich Spannweiten für die Gesamtverkaufsfläche geplanter 

Vorhaben, die unter Berücksichtigung der Ziele des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes 

sowie der Vermutungsregel nach BauNVO noch als tragfähig gelten können. Ggf. ist jedoch 
                                                

70  Einzelhandelsbetriebe ausschließende Bebauungsplanfestsetzungen umfassen stets auch Kioske. Ihre Be-
deutung ist hinsichtlich des städtebaulich-funktionalen Schutzes der zentralen Versorgungsbereiche 
allerdings eher marginal. Daher dürfte es stadtplanerisch regelmäßig in Betracht kommen, in den Bebau-
ungsplanfestsetzungen eine Befreiungsmöglichkeit gem. § 31 Abs. 2 BauGB zur Ansiedlung von Kiosken 
einzuräumen (vgl. Kuschnerus 2007: Rn. 109 ff. und 460). 
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eine detaillierte Einzelfallsanalyse für eine abschließende Beurteilung und Folgeeinschät-

zung der zu erwartenden städtebaulichen Auswirkungen eines Vorhabens nötig und vom 

Vorhabenträger beizubringen. Die transparente Darstellung folgender Eingangswerte ist 

dafür notwendig: 

� Aktuelle Verkaufsflächen 

� Spezifische Flächenproduktivitäten 

� Umsatzzahlen nach Sortimentsgruppen, Umsatzzahlen nach Standorten 

� Distanz und Raumwiderstände zwischen Nachfrage- und Angebotsstandorten 

� Der zu erwartende Umsatz eines Planvorhabens in realistischen Spannweiten, darun-

ter auch betreiberunabhängige 

� Sortimentsspezifische Kaufkraftdaten/ -entwicklung 

Im Einzelfall muss eine vertiefende Analyse auch die weiteren städtebaulich relevanten Um-

stände berücksichtigen. Ein kritischer Schwellenwert der Umsatzumverteilung ist im Kontext 

der allgemeinen und lokalen sozioökonomischen Rahmenbedingungen zu suchen. Die 

Wettbewerbssensibilität der Anbieter im Umfeld eines Planvorhabens ist darüber hinaus an 

ihrer Branchenzugehörigkeit, den mikroräumlichen Standortrahmenbedingungen und ab-

satzwirtschaftlichen Vorbelastungen zu bemessen. Die Rechtssprechung zu diesem 

Themenkomplex zeigt, dass Analyseergebnisse in ihrer Bewertung in den Kontext der kon-

kreten örtlichen und städtebaulichen Situation zu rücken sind. Verschiedene Urteile 

verdeutlichen, dass sowohl Umsatzumverteilungen über 10 % als landesplanerisch und städ-

tebaulich verträglich bewertet werden können (vgl. u. a. OHG Koblenz, Urteil 8 B 12650/98 

vom 08.01.1999; OVG Weimar, Urteil 1 N 1096/03 vom 20.12.2004), gleichzeitig aber auch 

bei Umsatzumverteilungen unterhalb der 10 %-Schwelle eine Unverträglichkeit vorliegen 

kann (u. a. OVG Mecklenburg Vorpommern, Urteil 3 K 09/04 vom 03.02.2006; VG Arns-

berg, Urteil 4 K 572/ 04). Ein alleiniger Rückgriff auf den Schwellenwert von 10 % ist somit 

nicht zielführend. Vielmehr ist eine städtebauliche Analyse der zentralen Versorgungsberei-

che ein integraler Bestandteil einer Verträglichkeitsanalyse. Diese sollte insbesondere 

Aussagen zur städtebaulich-funktionalen Bedeutung der potenziell von einem Vorhaben 

beeinträchtigten Betriebe, zu deren negativer städtebaulicher Vorprägung, etwa eine hohe 

Leerstandsquote oder bereits stark wettbewerbsrelevante Betriebe in städtebaulich nicht 

integrierten Standorten, für die zentralen Versorgungsbereiche beinhalten. Insofern ist ein 

konsequenter Rückgriff auf die Inhalte und die Zielstellung dieses Einzelhandels- und Zent-

renkonzeptes ein zwingend erforderlicher Schritt in künftigen Verträglichkeitsgutachten. 

Das Konzept sollte Antragstellern demnach grundsätzlich zur Verfügung gestellt werden. 
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6.96.96.96.9 Möglichkeiten und Zweckmäßigkeit der Steuerung von SpielhallenMöglichkeiten und Zweckmäßigkeit der Steuerung von SpielhallenMöglichkeiten und Zweckmäßigkeit der Steuerung von SpielhallenMöglichkeiten und Zweckmäßigkeit der Steuerung von Spielhallen    

Vergnügungsstätten sind Gewerbebetriebe besonderer Art, bei denen die kommerzielle 

Unterhaltung im Vordergrund steht. Prägende Merkmale sind die kommerzielle Freizeitges-

taltung und der Amüsierbetrieb (vgl. Ernst/ Zinkahn/ Bielenberg, Baugesetzbuch, § 4a 

BauNVO RdNr. 58). Typische Vergnügungsstätten sind Nachtbars, Tanzbars, Striptease-

Lokale, Sex-Kinos, Peep-Shows, Video-Kabinen, Diskotheken, Spielhallen, Wettbüros, Spiel-

casinos oder Swingerclubs. Städtebaulich relevant sind diese Nutzungen deshalb, weil 

wegen ihres Besucherkreises und dessen oftmals großen Einzugsbereichs, ihrer oftmals 

nächtlichen Nutzungszeiten und z. T. wegen ihrer äußeren Gestalt mit greller Lichtwerbung, 

erhebliche Immissionen, insbesondere Lärmbelästigungen verursachen können. Auch wenn 

moralische Aspekte oder Belange des Jugendschutzes bei Vergnügungsstätten in der 

Kommunalpolitik häufig im Vordergrund der Diskussion stehen, sind diese Argumente pla-

nungsrechtlich unbeachtlich, weil sie weder städtebaulich noch bodenrechtlich relevant 

sind.  

Vergnügungsstätten werden seit der Novelle der BauNVO 1990 nach kerngebietstypischen 

und nicht kerngebietstypischen Vergnügungsstätten unterschieden. Diese Unterscheidung 

wurde durch die Rechtsprechung entwickelt (BVerwG, Urteil vom 25. November 1983 – 4 C 

21/83 -, BauR 1984, 145-148, BVerwG, Beschluss vom 28. Juli 1988 – 4 B 119.88 -, BauR 

1988, 693-694, BVerwG, Urteil vom 20. August 1992 – 4 C 57.89 -, ZfBR 1993, 35-36) und 

bildet die Grundlage für die heutige Fassung der BauNVO. Nach der Rechtsprechung des 

BVerwG sind kerngebietstypische Vergnügungsstätten zentrale Dienstleistungsbetriebe mit 

einem größeren Einzugsbereich und für ein größeres und allgemeines Publikum erreichbar 

oder sollte jedenfalls erreichbar sein (BVerwG, Urteil vom 20. August 1992 – 4 C 57.89 -, 

ZfBR 1993, 35-36). Diese Standortanforderungen und die mit der Nutzung einhergehenden 

Immissionen rechtfertigen kerngebietstypische Vergnügungsstätten deshalb nur in Kernge-

bieten und ausnahmsweise in Gewerbegebieten. Im Umkehrschluss sind nicht 

kerngebietstypische Vergnügungsstätten solche, die wesentlich kleiner sind, einen geringen 

Einzugsbereich aufweisen und vom Störgrad WB-, MD- oder MI-verträglich sind. Für Spiel-

hallen und bedingt für Diskotheken kann als zusätzlicher aus der Rechtsprechung 

abgeleiteter Anhaltspunkt (BVerwG, Beschluss vom 28. Juli 1988 – 4 B 119.88 – BauR 1988, 

693-694, BVerwG, Beschluss vom 29. Juli 1991 – 4 C 40.91 – DÖV 1992, 77) die Größe der 

Nutzfläche zur Unterscheidung zwischen kerngebiets- und nicht kerngebietstypischen Ver-

gnügungsstätten herangezogen werden. Spielhallen bis 100 qm Nutzfläche und einer nach 

der Spielhallenverordnung ermittelten Anzahl von Spielgeräten sind als nicht kerngebiets-

typisch anzusehen. Problematisch ist eine Häufung mehrerer selbständiger Spielhallen in 

einem engen räumlichen Zusammenhang, weil sie zusammen eine größere Magnetfunktion 

ausüben, mehr Kunden anlocken und damit Auswirkungen wie kerngebietsrelevanten Ver-

gnügungsstätten verursachen können. Eine Kumulation von Spielhallen ist regelmäßig nur 

durch eine Feinsteuerung der Vergnügungsstätten durch die Aufstellung von B-Plänen zu 

verhindern. Die von solchen Nutzungen ausgehenden „Trading-Down-Effekte“ sind regel-
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mäßig ein besonderer städtebaulicher Grund, diese Nutzungen an unverträglichen Stellen 

auszuschließen oder einzuschränken. 

Vor der letzten Novellierung der BauNVO war die Bestimmung der Zulässigkeit von Ver-

gnügungsstätten wesentlich schwieriger und für Gewerbe- und Industriegebiete rechtlich 

umstritten. Deshalb besteht in alten B-Plänen aus der Zeit vor 1990 regelmäßig ein Pla-

nungserfordernis zur Steuerung von städtebaulich unverträglichen Unterarten von 

Vergnügungsstätten, z. B. von Spielhallen oder Wettbüros durch eine Umstellung auf die 

heutige Fassung der BauNVO 1990 und ggf. einer ergänzenden Feinsteuerung durch einen 

Ausschluss bzw. eine Einschränkung von Vergnügungsstätten in MI, MD, GE und GI-

Gebieten. 

Zur Feinsteuerung der Ansiedlung von Spielhallen sowie Untersuchung der bislang in Coes-

feld ansässigen Vergnügungsbetriebe sollte ein Vergnügungsstättenkonzept inkl. Prüfraster 

erstellt werden, welches den Umgang mit Anträgen von Spielhallenbetreibern, Ent-

wicklungs- und Potenzialflächen sowie Einschränkungen definiert. 


